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W. Buchholz: Pommersche Landtagsakten

Eine Edition pommerscher Landtagsakten wÃ¤re in
der DDR undenkbar gewesen, was in der Logik einer
ideologischen Devise lag, die jede Reminiszenz an das
historische Pommern als Revanchismus brandmarkte.
Wer sich statt mit ’fortschrittlichen’ Themen zu den Be-
zirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg dennoch
liebermit der derart inkriminierten Landesgeschichte des
’feudalen’ Pommern in der Vormoderne befassen woll-
te, tat daher gut daran, dies im Rahmen von Spezial-
disziplinen wie der Hanseforschung zu tun oder sich
an die wenigen auÃeruniversitÃ¤ren Institutionen zu
halten, die unter unverfÃ¤nglichen Bezeichnungen wie
“Greifswald-Stralsunder Jahrbuch” oder “Demminer Kol-
loquien” zumindest zeitweilig einen gewissen Freiraum
zur landesgeschichtlichen BetÃ¤tigung boten. Die pom-
merschen StÃ¤nde hingegen zu einem Thema zu ma-
chen, wÃ¤re ein Politikum gewesen, denn diese bis 1637
praktisch durchgÃ¤ngig vereinten LandstÃ¤nde versinn-
bildlichten die KohÃ¤renz des historischen Territoriums
Pommern in noch grÃ¶Ãerem MaÃe als die pommer-
schen GreifenherzÃ¶ge, die das Land nach MaÃgabe dy-
nastischen KalkÃ¼ls Ã¼ber die allerlÃ¤ngste Zeit unter-
einander teilten. Diese mit Mitteln des Bundesministeri-
ums des Innern, des Landes Mecklenburg-Vorpommern
sowie der Historischen Kommission fÃ¼r Pommern ge-

tragene Edition grÃ¼ndet folglich in den gewandel-
ten politischen Bedingungen, nicht zuletzt auch in der
erstaunlich rasch gewachsenen deutsch-polnischen Ar-
chivkooperation.

Auf das Alte Reich besehen, stehen Zahl und chro-
nologische Reichweite der vorhandenen Landtagseditio-
nen in einem krassen MissverhÃ¤ltnis zu den archivi-
schen MÃ¶glichkeiten. Insofern ist jede neu aufgenom-
mene Edition zu begrÃ¼Ãen. FÃ¼r Pommern selbst darf
man sich hiervon einen tiefen Einblick in die Struk-
turgeschichte eines der grÃ¶Ãten deutschen Territorien
versprechen, dessen stÃ¤ndische PrÃ¤gung gemeinhin
angenommen, fÃ¼r wesentliche Aspekte seiner Herr-
schaftrealitÃ¤t aber noch nicht verifiziert bzw. konkre-
tisiert worden ist. Bislang existierten zwar Ã¤ltere Edi-
tionen, die aber hinsichtlich der jeweils getroffenen Aus-
wahl sowie in ihrer quellenkritischer QualitÃ¤t heutzu-
tage mehr oder minder unhaltbar und Ã¼berdies schwer
zugÃ¤nglich sind. Die komplizierte Bestandsgeschichte
ist hier nicht zu umreiÃen. Hervorzuheben ist nur, dass
sich der LÃ¶wenanteil der landstÃ¤ndischen Ãberliefe-
rung im Wojewodschaftsarchiv Szczecin (Stettin) befin-
det, darunter nicht allein die des (hinterpommerschen)
Herzogtums Pommern-Stettin, sondern auch ein Gut-
teil des Schrifttums des (vorpommerschen) Pommern-
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Wolgast, das provenienz- und pertinenzmÃ¤Ãig eigent-
lich im Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald zu er-
warten wÃ¤re. Allein schon die Sichtung des in Frage
kommenden Archivguts stellt daher eine anerkennens-
werte Leistung der Bearbeiter Sabine Teubner-Schoebel
und Andreas Ritthaler dar.

Wenngleich korporative ZusammenschlÃ¼sse von
Klerus, Ritterschaft und ImmediatstÃ¤dten im Zuge
gemeinschaftlicher Interessensvertretung bzw. des Ei-
nungswesens bis ins 14. Jahrhundert nachzuverfol-
gen sind, ist die institutionalisierte Mitwirkung von
StÃ¤nden an der Landesverwaltung erst gegen Ende der
Regierungszeit des in ganz Pommern herrschenden Her-
zogs Bogislaw X. ( 1523) belegbar. Dies deutet “ziemlich
zuverlÃ¤ssig” darauf hin, “dass Landtage im spÃ¤teren
Sinne tatsÃ¤chlich erst seit den 1520er Jahren stattge-
funden haben …” (Zitat S. Teubner-Schoebel, Einleitung).
Der erste, durch ein entsprechendes Dokument bezeug-
te Landtag fand somit im Sommer 1521 in Stettin statt
(Quelle Nr. 1). Das erste Ã¼berkommene Landtagspro-
tokoll (Wollin, Feb. 1526) vermittelt einen anschauli-
chen Eindruck vom gestÃ¤rkten SelbstbewuÃtsein die-
ser StÃ¤nde nach dem Tod Bogislaws “des GroÃen” (5-
6): Der Adel hatte sich schon vor dem Landtag unter
vorgeschobenen Motiven zusammengefunden, um den
HerzÃ¶gen die konzertierte Mitteilung zu machen, man
sei zur Zahlung des LandschoÃes in der HÃ¶he wie
noch unter Herzog Bogislaw nicht mehr bereit. Der
herzÃ¶gliche VerhandlungsfÃ¼hrer wandte sich in die-
ser Verlegenheit “mit velen Ã¶verschwencklichen ge-
schmÃ¼ckten reden” an die LandstÃ¤dte, die die Gele-
genheit nutzten, ihre Privilegien zu untermauern. Ne-
ben den Vertretern von Stralsund, Stettin und Greifs-
wald treten solche von Anklam, Stargard, Pasewalk und
RÃ¼genwalde hervor. Nur wenige Ã¼berkommene Ak-
tenstÃ¼cke bezeugen die Existenz von Landtagen auch
im Hochstift Cammin (7*, 9a-b, 10). Cammin, dessen Lan-
desherrschaft sich im Gebiet um die Residenz Kolberg,
KÃ¶slin und Bublitz konzentrierte, sollte nach dem Tod
seines letzten katholischen Bischofs Erasmus von Man-
teuffel protestantisiert und 1556 unter der Administrati-
on protestantischer TitularbischÃ¶fe aus dem Greifen-
geschlecht de facto sÃ¤kularisiert werden. 1648 wurde
Cammin auch de jure Teil des nunmehr brandenburgi-
schen Erbes bzw. Satisfaktionsgebiets (Hinter-)Pommern
(IPO X Â§ 4).

Auf dem Stettiner Herbstlandtag 1529 stand die Fra-
ge des umstrittenen Lehnsstatus Pommerns an (12). 1479
hatte Brandenburg im Prenzlauer Vertrag die Lehnsho-
heit Ã¼ber Pommern fixiert, 1493 im Vertrag von Py-

ritz zwar wieder fallen gelassen, allerdings um den Preis
der brandenburgischen Eventualnachfolge im Falle des
Aussterbens der Greifen in mÃ¤nnlicher Linie. Den-
noch focht KurfÃ¼rst Joachim I. den von Herzog Bo-
gislaw 1521 erlangten kaiserlichen Lehnsbrief an. Erst
1529 kamen die HerzÃ¶ge Barnim und Georg im Ver-
trag vonGrimnitz unter braunschweigischer Vermittlung
mit Brandenburg zu einem wegweisenden Erbvertrag, in
dem die gesicherte Reichsstandschaft Pommerns um den
Preis der BestÃ¤tigung der brandenburgischen Erban-
sprÃ¼che dauerhaft festgelegt wurde. Im Gegenzug fÃ¼r
die Anerkennung des Vertrags und die Aufbringung einer
damit fÃ¤llig werdenden Verschreibung an den Branden-
burger lieÃen sich die StÃ¤nde unter anderem das In-
digenatsrecht bei Ãmterbesetzungen zusichern (13, 15).
Eine lÃ¤ngere Reihe von Dokumenten hat die Aufbrin-
gung bzw. Anmahnung der dem Herzogtum auferlegten
TÃ¼rkensteuer zumGegenstand (3, 12, 22-28a, 31-40, 42).
Stellenweise lassen sich dort sozialgeschichtlich interes-
sante Beobachtungen machen: So entwickelt man 1531
ein SchÃ¤tzverfahren (19a-b), das zum Zweck analoger
Besteuerung Hufen und HÃ¤user, Landhufen und Bu-
den, Keller und Hakenhufen zueinander in Bezug setz-
te. In demselben Jahr verpflichteten sich Adel und Klerus
(PrÃ¤laten), deren Beitrag getrennt von dem der StÃ¤dte
erhoben wurde, termingerecht von ihren “armen luden”
jeweils das Folgende einzuziehen: Kuh- und Schweine-
hirten, KrÃ¼ger, Schmiede und MÃ¼ller je Ort, alle an-
deren Handwerker Â½ Ort, Dienstleute, Knechte und
sonstige Beherbergte 4 Groschen, MÃ¤gde und belohn-
te Pflugknechte 2 Groschen. Die zu Hause wohnenden
“Buhren kynder” blieben wie die von den Adligen di-
rekt beschÃ¤ftigten RÃ¼stknechte und Dienstboten un-
besteuert (26).

Erst 1531 und eher beilÃ¤ufig wurden die reforma-
torischen VorgÃ¤nge erstmals in den Landtagsakten no-
tiert: Herzog Barnimhielt die StÃ¤nde in Folge eines Stet-
tiner Landtags an, zur Vermeidung von “tumult und auf-
rhur” dafÃ¼r zu sorgen, dass “die predicanten” das Wort
Gottes nicht anders als “reine und lauter dem Volke vor-
kundigen” und jeglichen Streit vermeiden (22). Kurz nach
dem Tod seines Bruders hatte er die evangelische Pre-
digt freigegeben. Diese Weisung mag die Herzog Bar-
nim landlÃ¤ufig attestierte konfessionelle Indifferenz be-
stÃ¤tigen (Martin Wehrmann), grÃ¼ndete gleichwohl in
der Erfahrung eines reformatorischen Vorgeschehens in
Pommern, das der ’guten Ordnung’ und den landesherr-
lichen PrÃ¤rogativen alles andere als zutrÃ¤glich war.
Nachdem schon 1521 vielerorts in Pommern evangelisch
gepredigt worden war (unter anderem in Pyritz, Stolp,
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Stargard, KÃ¶slin), verbanden sich in den bedeutende-
ren StÃ¤dten wie Stettin, Stolp und Greifswald Kirchen-
und Verfassungskritik in einer fÃ¼r die Stadtreformation
mehr oder minder typischen Form. In erster Linie zu nen-
nen aber ist die grÃ¶Ãte pommersche Stadt Stralsund,
wo die evangelische BÃ¼rgerbewegung 1524 in einem
Rathaus- und 1525 in einem Kirchensturm gipfelte. Im
Zuge der Kirchen- und Schulordnung von 1525 erwarb
sich eine pommersche (Land-!)Stadt somit den Nimbus,
sich nach Magdeburg als erste eine evangelische Verfas-
sung gegeben zu haben. Diese FrÃ¼hgeschichte der Re-
formation in Pommern ist in den Landtagsakten jedoch
nicht einmal ansatzweise dokumentiert.

1531/1532 steht vor der Weiterverfolgung der kirch-
lichen Sache zunÃ¤chst die LÃ¶sung von Erbfragen
an. Nach dem Tod seines Bruders drÃ¤ngte Barnim ge-
genÃ¼ber Georgs jungem Sohn und Nachfolger Philipp
darauf, vom bis dato bestehenden Prinzip der Samtherr-
schaft abzurÃ¼cken und das Land zu teilen. Der 1532
von den StÃ¤nden abgezeichnete Vertrag (Nr. 29) sah
die Schaffung zweier (per Los zu vergebender) Regie-
rungen bzw. HÃ¶fe sowie Nutzungsgebiete west- und
Ã¶stlich von Swine und Oder vor. Zwar wurden dem
Vertrag entsprechend die Landtage auch weiterhin ge-
meinsam gefÃ¼hrt. Die Wahrung bzw. Wiederherstel-
lung der Landesherrschaft nach acht Jahren blieb freilich
Fiktion: 1541 wurde die Landesteilung bekrÃ¤ftigt (Quel-
le folgt in Bd. 1, 2). Sie sollte bis zum Tod des letzten Her-
zogs von Pommern-Stettin 1625 Bestand haben und nach
einer Zwischenphase unter Herzog Bogislaw XIV. mit
dem Tod dieses letzten Greifenherzogs 1637 in die lang-
fristige Teilung Pommerns in einen brandenburgischen
und einen schwedischen Teil mÃ¼nden. Die meisten, das
Jahr 1532 betreffenden Dokumente haben allerdings die
Bezahlung, Rekrutierung, Ausstattung und Aufstellung
des pommerschen Kontingents fÃ¼r den TÃ¼rkenzug
KÃ¶nig Ferdinands zum Inhalt (1532/1533). Die sinnvol-
lerweise (da prosopographisch wertvollen) abgedruckten
Teilnahme- und Soldregister (34, 35a) bezeugen, dass von
den verlangten 90 Reitern nur 78, von den 540 FuÃsolda-
ten gar nur 378 abgestellt wurden.

Mit den reichsrechtlichen Garantien des
NÃ¼rnberger Religionsfriedens (23.7.1532) im RÃ¼cken
konnten sich die PommernherzÃ¶ge in der Folgezeit
an die eigenmÃ¤chtige Regelung der kirchlichen Ver-
hÃ¤ltnisse machen. Hier wie auch in anderen Territorien
wurde mit der salvierenden Weisung, ein jeder mÃ¶ge
sich der “billicheit” und “selen sÃ¦licheit notturfft” ge-
mÃ¤Ã verhalten (41), der Spielraum zur Schaffung ei-
nes landesherrlichen Kirchenregiments geschaffen. Der

diesbezÃ¼gliche Reformationslandtag in Treptow an
der Rega (bei Greifenberg/Hinterpommern) im Dezem-
ber 1534, an dessen Ende die HerzÃ¶ge eine evangeli-
sche Kirchenordnung erlieÃen, gilt gemeinhin als Dreh-
und Angelpunkt bei der administrativen EinfÃ¼hrung
der Reformation in Pommern. Die Darstellung der mit
ihm im Zusammenhang stehenden Landtagsdokumente
macht mit 26 StÃ¼cken (45-55, 59-71) den Hauptanteil
dieses Bandes aus und beschlieÃt ihn, womit eine his-
torisch sinnvolle ZÃ¤sur gesetzt ist. Herausgeber und
Bearbeiter haben sehr gut daran getan, hier nicht zu re-
duzieren, sondern alle in Frage kommenden Zeugnisse
aufzunehmen, darunter in kritisch revidierter Form auch
die bereits anderweitig gedruckten. Somit liegt endlich
ein geschlossenes und verlÃ¤Ãliches Quellencorpus zur
pommerschen Reformationsgeschichte vor, an das die
Edition der pommerschen Visitationsakten (hg. v. H.
Heyden, 1961-1964) anschlieÃt. Mit der Auswahl des Ta-
gungsorts und der Heranziehung Johann Bugenhagens
als theologischen Beraters (47) knÃ¼pften die HerzÃ¶ge
an die UrsprÃ¼nge der evangelischen Bewegung in Pom-
mern an, denn der in Wollin geborene Bugenhagen hatte
1504 das Rektorat der dortigen Lateinschule und 1517 ein
Lektorat am nahe gelegenen PrÃ¤monstratenserkloster
Belbuck angetreten. Von diesem noch unter Herzog Bo-
gislaw sÃ¤kularisierten Kloster waren die ersten evange-
lischen PrÃ¤dikanten ausgezogen. Bugenhagen, der sich
um 1520 den Wittenberger Theologen zugewandt hat-
te und im FrÃ¼hjahr 1521 dorthin wechselte, stand bei
den HerzÃ¶gen als engster Vertrauter Luthers, als aus-
gewiesener Theologe und Kirchenorganisator wie auch
als Historiograph und zudem als ehemaliges Landeskind
(“Pomeranus”, “Doctor Pommer”) in Ansehen. Im Zuge
der Vorverhandlungen war er hÃ¶chstwahrscheinlich
an der Formulierung der Grobfassung einer Kirchenord-
nung beteiligt, die unter ihremmiÃverstÃ¤ndlichen Dor-
salvermerk “Avescheit to Treptow jegen den lantdach”
bekannt wurde (48). Nach einer vorsichtigen Rechtferti-
gung des Eingriffes der Laien in die kirchliche SphÃ¤re
sieht das Papier neben der Ordnung der Pastoralseelsor-
ge und des Schulwesens in Stadt und Land unter ande-
rem die sukzessive AuflÃ¶sung der BettelklÃ¶ster und
die Zulassung der Priesterehe vor. Stifte und KlÃ¶ster,
die der adligen und bÃ¼rgerlichen Oberschicht offen-
standen (“die reichenn hernn closter”), wÃ¼rden indes
genausowenig angetastet wie die Rechte des Bischofs
von Cammin.

Diesem Entwurf, in dem theologische Gesichts-
punkte sichtlich auÃen vor blieben, stimmten die her-
zÃ¶glichen RÃ¤te unter Hervorhebung landesherrlicher
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PrÃ¤rogativen in Eigentumsfragen grundsÃ¤tzlich zu
(51, 52). WÃ¤hrend die um die Wahrung ihrer Befugnis-
se und Nutzungen auf niederkirchlicher Ebene besorg-
ten StÃ¤dte Kritik in MaÃen aussprachen (54), reagier-
ten Adel und Geistlichkeit mit bitterem Widerstand und
verlieÃen den Landtag mehrheitlich. In den folgenden
schriftlichen Stellungnahmen des Adels vermischt sich
die Abwehr der kirchlichen Bestimmungen mit allgemei-
nen Gravamina und der Kritik an einer ebenfalls auf dem
Landtag verhandelten Polizeiordnung (50, 55). Besonders
scheint sich der Adel des “Ortes” Pommern-Wolgast her-
vorgetan zu haben, der sich gegen die SÃ¤kularisierung
geistlicher GÃ¼ter sperrte und den SchulterschluÃ mit
der hohen Geistlichkeit suchte (62-63, 69-71, 73). Im Vor-
wurf an den Wolgaster Kanzler im August 1535, er ver-
folge den Plan, “den loblichen adel thovordelgenn und
uththoradenn” (63), reflektiert sich der hohe Stellenwert,
den man den KlÃ¶stern und Stiften wegen der Versor-
gung der eigenen Nachkommen beimaÃ. Derart dras-
tisch hÃ¤tte man freilich kaum reagiert, hÃ¤tte man
nicht bereits klar vor Augen gehabt, dass die HerzÃ¶ge
mit den KlÃ¶stern viel rigoroser zu verfahren gedachten,
als es der “Avscheit” und die 1535 von Bugenhagen er-
stellte evangelische Kirchenordnung nominell vorsahen.
Auf das im Vordergrund stehende Argument, er selbst
(der Adel) habe die meisten KlÃ¶ster und Stifte ja fun-
diert (59, 60, 62), entgegneten die HerzÃ¶ge im zentra-
len Dokument Nr. 66 (25.9.1535), geblÃ¼tsrechtliche An-
sprÃ¼che seien vom christlichen Grundsatz her nichtig
(“dan der christhentumb hat den unterscheid zwuschen
den personen nicht, adel oder unedel” [66]). Belehrun-
gen Ã¼ber das, was dem Adel gebÃ¼hre und was nicht,
dÃ¼rften das Klima nicht eben verbessert haben (“Ade-
lisch ist am licht zuwandlen mit muhe und arbeit, ehre,
rhom und gut zuerwerben, nicht in die winckel zuvorkri-
chen”). ErwÃ¤hnung verdient hieraus noch die geschick-

te Entgegnung des Herzogs, es sei ja eben das pommer-
sche Volk in seiner Gesamtheit gewesen, das auf der Re-
formationmit unwiderstehlichemNachdruck beharrt ha-
be (“und so viel wyr uns diesser handlung zuerinnern
wissen, seint gar keine weg, der newerung zuwehren,
vorhanden gewest, dan unsere lantsessen von den ho-
hesten biÃ auff den nidersten, alle auf einen hauffen, ha-
ben ahn dem, das ir newerung hasset, gehalten …”). In der
Selbstdarstellung der PommernherzÃ¶ge bestÃ¤tigt sich
somit das einschlÃ¤gige Diktum des zeitgenÃ¶ssischen
pommerschen Chronisten Kantzow, dem zufolge fÃ¼r
die FÃ¼rsten eine Ablehnung der Reformation den Ver-
lust ihrer Herrschaft nach sich gezogen hÃ¤tte (“konden
de FÃ¼rsten id nicht lenger upholden, se wolden sick
denn umb Land und Lude bringen”).

Der zweite Teilband, dessen Manuskript der Einlei-
tung zufolge bereits fertig ist, wird bis zur Landesteilung
von 1541 reichen und insbesondere die Umsetzung des
Reformationslandtags von 1534 dokumentieren. FÃ¼r die
spÃ¤teren BÃ¤nde steht unter anderem wegen der Ak-
tenvermehrung im Zuge der 1569 vollzogenen Teilung
der Landesregierungen eine Reduktion des zu edieren-
den Materials zu erwarten. Ãber den philologischen und
palÃ¤ographischen Wert der ungewÃ¶hnlich vorsichti-
gen TextprÃ¤sentation ist hier nicht zu raisonieren (die
wenigsten KÃ¼rzungen sind stillschweigend aufgelÃ¶st,
was den LesefluÃ nicht unbedingt erleichtert). Wohl aber
sei empfohlen, bei den Quellenbezeichnungen gelegent-
lich noch etwas konkretere Orientierungen zu geben,
denn hier und da fÃ¤llt die genaue Einordnung von Tex-
ten in die VerhandlungsablÃ¤ufe schwer (49, 50, 53, 55).
Da der vielfÃ¤ltige Wert dieser Edition fÃ¼r sich selbst
spricht, bleibt nur zu hoffen, dass die TrÃ¤ger dieses Pro-
jekts am Ball bleiben und die Voraussetzungen fÃ¼r ein
kontinuierliches Erscheinen der weiteren BÃ¤nde schaf-
fen werden.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Stephan Laux. Review of Buchholz, Werner, Pommersche Landtagsakten: Bd. 1: Von den Anfängen bis zum
Erbteilungsvertrag 1541, 1. Teilband: 1521-1535. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. June, 2001.

URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=17409

Copyright © 2001 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistri-
buted for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For
permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

4

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=17409
mailto:H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU

